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Regeste

Entscheid des II. Sozialversicherungsgerichtshofes des Kantonsgerichts | Alters- und
Hinterlassenenversicherung

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde vom 27. April 2015 gegen den Einspracheentscheid vom 10. März 2015
wurde unter Berücksichtigung des Fristenstillstandes über die Osterfeiertrage (Art. 38 Abs.
4 lit. a des Bundesgesetzes vom

E. 6
Das kantonale Verfahren ist grundsätzlich kostenlos. Nur im Fall von mutwilliger oder
leichtsinniger Prozessführung können Kosten auferlegt werden (Art. 61 lit. a ATSG). Auch
wenn es vorliegend um einen Grenzfall geht, wird auf die Kostenerhebung verzichtet. Der
bundesrechtliche

Kantonsgericht KG Seite 5 von 5 Grundsatz der Kostenfreiheit befreit auch von der Pflicht
zur Zahlung einer Parteientschädigung an den obsiegenden Versicherungsträger (UELI
KIESER, a.a.O., Art. 61 N. 33). Der Hof erkennt: I. Die Beschwerde wird abgewiesen. II.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben. III. Es wird keine Parteientschädigung
zugesprochen. IV. Zustellung. Gegen diesen Entscheid kann innerhalb einer Frist von 30
Tagen ab Erhalt beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht werden. Diese Frist kann weder
verlängert noch unterbrochen werden. Die Beschwerdeschrift muss in drei Exemplaren
abgefasst und unterschrieben werden. Dabei müssen die Gründe angegeben werden,
weshalb die Änderung dieses Urteils verlangt wird. Damit das Bundesgericht die
Beschwerde behandeln kann, sind die verfügbaren Beweismittel und der angefochtene
Entscheid mit dem dazugehörigen Briefumschlag beizulegen. Das Verfahren vor dem
Bundesgericht ist grundsätzlich kostenpflichtig. Freiburg, 24. Juni 2015/dki Präsident
Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin
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